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Amtliches.

Aufforderung
drS Steucrkollcgiums zu Fatirung des
Kapital- , Renten -, Dienst - und Bcrufs-
AukammenS auf den 1. April 1880 be¬
hufs der Besteuerung für das Jahr 1.

April 1880 bis 31 März 1881.
In Gemäßheit des Art . 7 . des Ge¬

setzes vom 19 . Sepl . 1852 (Reg . -Hl . S . 236)
und des Art . 4 Ztff . I Schlußsatz des
Finanzgesetzes vom 27 . Februar 1879
stieg,-Bl , S . 39 ) wird behufs der Fa-
»nmg des der Besteuerung unterliegenden
Kapital-, Renten , Dienst - und Berufs-
ifiükommnis auf den 1. April 1880 nach-
ilchende Aufforderung erlassen:

I. Die in Art . 2 des Gesetzes vom
IS. Septtmbcr 1852 , beziehungsweise in
Arl. 2 des Gesetzes vom 30 . März 1872,
stzeichneten Steuerpflichtigen oder deren
gesetzliche Slellverlreter — für die im
Auslände sich Auihaltenden die auizustel-
lMen BevoUmächligten — werden hiemit
aufgesorderl , nach Maßgabe der gedachten
besetze und der Instruktionen zu Voll¬
ziehung derselben vom 10 . Juni 1853 und
«am 7. Juni 1872 ( Reg . Bi . von 1853 L.
171 und Reg .-Bl . von 1872 S . 197 ff.)
«» die nach tz 12 der erstgenannten Jn-
slruklion zumsammengesetzte Orlssteuerkvm-
Mlsion spätestens bis zum 1. Mai 1880,
«der wenn die Ortssteuerkommissiou einen
kür-eren Termin anzuberaumen für ange-
imssen erachtet , innerhalb dieser Frist eine
istilarung abzugebeu:
a. ob sie sich am 1. Avril 1880 im Be¬

sitze steuerbarer Kapitalien und Realen
lZiff . II . l hienach ) befunden habe»
unv wie hock sich nach dem Bestände
von diesem Taue , welcher für die Ent¬
richtung der Steuer auf das ganze
Eialsjahr >880/81 entscheidet , der Jah-
reserirag beläuft;

d. wie hach sich ihr Dienst - und Berufs.
Einkommen , sowohl in festen , als in
veranoerlichcn Bezügen ffi -he hienach
Zifs . II . 2 ) beläuft . TaS feste , stän¬
dige Einkommen ist nach dem Stande
vom 1. April 1880 , das veränderliche,
wechselnde nach dem Ergebnisse des der
Fatirung unmittelbar vürangegangencir
Jahres I879B0 anzugebcn;

e. was sie sonst zur Erläuterung ihrer
Fstfion bcizufügen für nothwendig
halten.

II . Nach Art . I des Gesetzes vom 19.
Septbr . 1852 , beziehungsweise Art . I des
Gesetzes vom 30 . März 1872 unterliegt
der Besteuerung:

l ) das Emkommen aus Kapitalien und
Renten , und zwar:
u . der Ertrag aus verzinslichen , im Jn-

odec Auslande angelegten , eigenthüm-
lichen oder nutznießüchen Kapitalien
(verzinslichen Darlehen , Schuldbriefen,
Staats - oder anderen Obligationen,
Lotterie -Anlehenslooien ) , v>rzinSlichen
und unverzinslichen Zielforderungeil;

h . Renten , als : Leibgedinge , Leibrenten,
Zeilrente » und vererbliche Renien jeder
Art , insbesondere such zu Folge der
Bestimmung in Art , 2 , II ., 1 des Ge¬
setzes , betreffend die Grund -, Gebäude-
und Gewerbesteuer vom 28 . April 1873

(Reg .-Bl . S . 127 ) , die reichsschluß¬
mäßigen Renleu (mit Ausnahme - da¬
gegen der vom Giundertrag abgezoge¬
nen , »ach Z 22 Satz 1 des Kalaster-
gesetzes vom 15 Juli l82l der Gefäll-
steuer uulerliegeiidrN Gruudgefälle ),
übrigens ohne Unterschied , ob die Ren¬
ten aus Grundeiaenthum oder bestimmte
Gefälle sundirt sind oder nickst, ob sie
von der Staatskasse , von Körperschaften
oder Privaten gereicht werden , aus
dem In - oder Ausland fließen , sowie
die Entschädigungen , welche an frühere
Berechtigte für verlorenen Umgelds-
bezug oder genossene Umgeldsfreiheit,,
für aufqehobene Kammerstenern oder
uns sonstigen Titel » gereicht werden,
d >e von adeligen Gutsbesitzern an Mit¬
glieder ihrer Familien zu entrichtenden
Apanage », Willume , Alimente , ebenso
Prädenden und OrdevSpensione » , in¬
gleichen Renten oder Dividenden aus
auf Gewinn berechnete, ! Aktien -Unter-
nehmungeu und zwar nach Artikel I
Abi . 2 des Gesetzes vom 30 . März
1872 ohne Rücksicht daraus , ob das
betreffende Unternehmen in Würlterw
berg oder anderswo der Gewerbesteuer
unterliegt.

Einkünfte der vorgenannten Arten , welche
aus Bezugsquellen außerhalb Württem¬
bergs fließen , unterliegen nach Art . 1 Abs.
1 des Gesetzes vom 30 . Mürz 1872 der
Besteuerung in Württemberg auch dann,
wenn dieselben außerhalb Württembergs
bereits mit einer Steuer belegt sind ; es
darf jedoch die zum Ansatz kommende aus
wärlige Steuer am Jahreserlrag dieser

Einkünfte abgezogen werden , so daß nur
der Ueberrest als steuerbarer Betrag im
Sinne des Art . 5 des Gesetzes vom 19.
September 1852 zu behandeln ist.

2 ) Das Dienst - und Berufs -Einkommen
jeder Art , insbesondere
u . alle im Staats -, Hof -, Kirchen -, Schul -,

Körperschasls -, Gemeinde - und Stif¬
tungsdienst aktiv «» gestellten oder ver¬
wendeten Personen , der Militärpersonen,
der ausübende » Aerzte , Rechtsanwälte,
immatrikulirlen Notare , der Vorstände,
Mitglieder u . s. m. der Verwaltungs¬
und Aufstchtsrälhe von Aktiengesell-
schäften , der Architekten , Feldmesser,
Künstler , Lileraten , der gutsherrlichen
Vermalter und Diener , der Pfleger und
Vermögensverwalter aller Art,  Ge¬
schäftsführer uns Diener von Prioal-
vereinen , der bei öffentlichen Stellen,
bei gewerblichen Unternehmungen , sowie
für Privatdienste aller Art verwendeten
männlichen und weiblichen Gehilfen
und Diener;

d . die Quiescenzgehalte der Civil - und
Militärstaatsdiener , sowie die Pensionen
oder Ruhegehalle , die Invaliden -,
Medaillen -, Gnadcngehalte und Unter-
stützungen , welche einer der zu lit . u.
auigesührten Personen nach dem Aus¬
tritt aus dem aktiven Dienstverhältnisse
in Beziehung aui ihre frühere Dienst¬
leistung oder ans gleichem Grunde deren
Wittweu und Waisen von dem Staate,
aus einer anderen öffentlichen Kasse
od >r von einem Privaten gereicht
wer oeu,

überhaupt Aller , welche aus persönlichen
Leistungen einen der Gewerbesteuer nicht
unterworfenen Erwerb zieben , in welcher
Beziehung bcigefugt wird , daß die Kommis¬
sionäre , Makler , ( Sensale ) , Herausgeber
(Verleger ) van Zeitungen und Zeitschriften
ver Gewerbesteuer unterliegen und daher
ftir die Einkommenssteuer keine Faftion
mehr einzureichen haben , daß jedoch Hono¬
rare ftir die Redaktion und für wissen¬
schaftliche Arbeiten wie bisher der Bernss-
einkominenssteuer unlerwor >en sind.

Zu dem steuerbaren Einkommen gehören
auch Taggeller , Honorare , Eehallszulagen,
Zusatzgeöaüe für Nebcnümler , Belohnungen
für Pflegschaften und Vermögensverwaltun¬
gen , Anlheile am Gewelbsgewiun , Tantiemen,
Prämien , Gralifikalionen , deßgleichen Zinse
ober Renien , welche als Theile eines Dienst-
oder ähnlichen Einkommens bezogen werden,
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das Einkommen derjenigen , welche mit der
Ausübung der Heilkunde sich befassen , auch
wenn sie gemäß der Neuhsgewerbeordnung
den Titel eines Arzles sich nicht beilegen
dürfen ; dagegen geboren nicht hieher un¬
ständige Gralialien nnd Geschenke.

III . Nach Art . 2 des Gesetzes vom
30 . März 1872 sind alle Landesangebörigen,
sowie andere Angeböngen des Deulschen
Reichs der Einkommenssteuer insoweit un
terworsen , als sie nach dem Reichsgesetze
wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung
vom 13 . Mai 1870 ( Reg . -Blatt von 1871
Nr . 1 Beil . S . 31 ) m Württemberg zu
den direkten Staatssieuern herangezogen
werden dürfen und nach Punkt d . des
genannten Art . 2 nicht eine Beschränkung
stallfindel.

Hienach ergibt sich:
K . Deutsche Militärpersonen und Civil-

beamte sowie deren Hinterbliebene sind,
wenn sie aus der Württemb . Staatskasse
Gehalt , Pension oder Warlgeld beziehen,
für diese Bezüge in Württemberg , ohne
Rücksicht auf ihren Wohnsitz , steuerpflichtig;
dagegen sind dieselben , wenn chnen solche
Bezüge aus der Kasse eines anderen Bun
desstaates zukommen , hieraus , auch wenn
sie in Württemberg wohnen , der diesseitigen
Einkommenssteuer nicht unterworfen.

L . In Absicht auf die Besteuerung des
sonstigen Dienst - und Berufs -Einkommens,
mag dasselbe in Württemberg oder außer¬
halb des Landes erworben werden , insbe¬
sondere auch binsichtlich der aus der deutschen
Reichskasse fließenden Bezüge , sowie des
Kapital - und Nenlen -Einkommens , das aus
Württemberg oder anderwärts herfließt,
gelten folgende Bestimmungen:

1) Deutsche , welche in Diensten des
Reichs oder eines deulschen Bundesstaates
stehen , sind , wenn sie ihren dienstlichen
Wohnsitz in Württemberg haben , hier steuer¬
pflichtig , dagegen der diesseitigen Steuer
nicht unterworfen , wenn sie neben einem
Wohnsitz in Württemberg den dienstlichen
Wohnsitz in einem andern Bundesstaat
haben.

2) Landes - und andere Reichsangehörige
sind diesseits steuerpflichtig , wenn sie
a . ihren Wohnsitz in Württemberg haben

oder
d . in keinem Bundesstaat einen Wohnsitz

haben , aber in Württemberg sich aus-
halten.

3 ) Abgesehen von Ziff . 1 unterliegen
Landesangehörige , welche in Württemberg
und außerdem in anderen Bundesstaaten
einen Wohnsitz haben , diesseits der Steuer,
ebenso Angehörige anderer Staaten des
deutschen Reichs , es sei denn , daß letztere
in Württemberg und außerdem in ihrem
Heimatstaate einen Wohnsitz haben , in
welchem Falle sie in Württemberg steuer¬
frei bleiben.

I ) Sind Landes - und andere Reichs¬
angehörige nach Ziff . 1— 3 steuerpflichtig,
dieselben haben aber noch ein anderes
Domizil außerhalb des deulschen Reichs»
gebieles , so bleiben die in dem Lande des
letzteren ihnen anfallenden Einkünfte von
der diesseitigen Besteuerung ausgenommen.

5 ) Landesangehörige , welcheihrenWohn-
sitz außerhalb des deutschen Reichs haben,
unterliegen nur in Ansehung ihrer in Würt¬
temberg erwachsenden Einkünfte der dies¬

seitigen Steuer , wenn sie nicht in Württem¬
berg sich anihalken ( oben Ziff . 2b und 4 ).

Haben dieselben zugleich einen Wohn¬
sitz oder Aufenthalt in einem andern Buii-
desstaale , so füllt die diesseitige Besteuerung
ganz hinweg.

6 . Ausländer , welche dem deutschen
Reiche nicht angehören , sind in Ansehung
ihres in Württemberg erwachsenden Ein
kommens

a . wenn sie am Anfänge des Steuerjahres
bereits sechs Monate in Württemberg
wohnen , unbedingt,

b . andernfalls aber bloß dann zu besteuern,
wenn in dem Heimatland derselbe » die
Württemberger eine gleiche oder ähnliche
Steuer trefft.
IV . Die nach Ziff . I oben abzugeben¬

den Erklärungen (Fassionen)
1) über das Kapital - und Nentenein-

kommen können entweder mündlich in das
von der Orlssteucrkommissioii zu führende
Ausnabmeprolokoll oder schriftlich nach den
in ß 17 Z 'ff. 1 der Instruktion vom 10.
Juni 1853 gegebenep , aus den Fassions-
iormularien ersichtlichen näheren Bestim¬
mungen abgegeben werden.

Dagegen sind
2 ) die Fassionen über das Dienst - und

Berufs Einkommen in der Regel schriftlich
nach dem vorgeschriebene » Formular zu
übergeben.

V . Von der Fassionspflicht befreit sind
bezüglich des oben Ziff . II . 1 bezeichneten
Kapital - und Renten -Einkommens die im
Gesetz Art . 3 a . b . A. genannten An¬
stalten , die im Gesetz Art . 3 e . erwähnte
allgemeine Sparkasse in Stuttgart und die¬
jenigen , welche in diese Sparkasse Erspar-
nißeinlagen gemacht haben , hinsichtlich der
denselben aus diesen Einlagen zufließenden
Zinsen , ferner die in Art . 3 iV k. genannte
Kasse des Wohlthätigkeitsvereins , sowie
bezüglich des Dienst - und Berufs -Einkom¬
mens die Landjäger und dis militärischen
Forst - , Zoll , Grenz - und Steuerschutz
Wächter und diejen -gen Personen , deren
Dienst - und Berufseinkommen den jähr-
lichen Beitrag von 350 v/L nicht übersteigt
(Einkommenssteuergesetz Art . 3 L . a , und
b „ Gesetz vom 20 . August 1861 , Reg .Bl.
S . 186 Art . 3 und Gesetz vom 24 . Juni
1875 , Reg .Bl . S . 331 Art . 1) .

Uebrigens muß auf etwaiges Anfordern
der Ortssteuerkommiision gleichwohl die in
ß 14 Abs . 2 der Instruktion vom 10 . Juni
1853 vorgeschriebene Anzeige ^ abgegeben
werden.

VI . Wenn weiter (siehe Ziff . V . oben)
im Gesetz Art . 3 e . I . genannte An
stalten , oder wenn Institute der im Gesetz
Art . 3 c . ck. k . bezeichneten Art Steuer
befreiunq ansprechen , deßgleichen , wenn aus
Grund der Bestimmungen im Gesetz Art . 3

k . ein solcher Anspruch erhoben werden
will , so sind diese , mit vollständigen Nach¬
weisen zu begründenden Ansprüche durch
die Ortssteuerkommission beim Kameralamt
anzul ringen.

Die den Mitgliedern des Kapitalisten
Vereins in Stuttgart früher eingeräumte,
seil 1 . Juli 1859 aber aufgehobene Steuer¬
freiheit für ihre Einlagen in diesen Verein
bleibt laut der vom Steuerkollegium auf
Grund des Art . 1 des Gesetzes vom 20.
August 1861 (Reg .Bl . S . 185 ) unterm

1. Juli 1864 (Amtsblatt S . 85 ) getrch.
neu Verfügung aufgehoben ; die Mitglied«
dieses Vereins werden daher aufgesorda,
die Zinse aus diesen Einlagen gleich jh^
übrigen Kapitalzinsen zu fatiren.

Ebenso haben die Mitglieder der M
gemeinen Rentenanstalt in Stuttgart dir
Renten , welche sie von dieser Anstalt bi-
ziehen , zu fatiren und zu versteuern,
die Nentenanstalt seit 1. Juli 1860 i«
die nach Abzug der auszubezahlenden Rente
ihr verbleibenden Aklivzinse versteuei,
welches Vechältniß laut der vom K. Stee «.
kollegium unterm 9 . August 1864 (Aoi>;-
blatt S . 99 ) auf Grund des Art . I dH
Gesetzes vom 20 . August 1861 getroffene,
Verfügung iorlbestehen bleibt . Deßgleichei
haben die Einleger in die mit der Allge¬
meinen Nentenanstalt verbundene Spw
und Depositenkasse als Gläubigerder Re,M
anstalt die hieraus zu beziehenden ZiM
gleich ihrem sonstigen Kapital - und Nente»
einkommen , und ebenso haben die Mitglied:
der an die Allgenieine Rentenanstalt ülm-
geganaenen sogenannten Nollenburger M
wenkaffe ihre diesfälligen Bezüge nachAii
1 II . b . des Einkommenssteuergesetzes z>
versteuern.

VII . Wer sein der Besteuerung unter¬
liegendes Dienst - oder Bernfseinkoimim
ganz oder theilweise verschweigt , hat iiediii
der verkürzten Steuer den lOfachen Beiraz
derselben als Strafe zu bezahle » , welch!
auch nach dem Tode des Schuldigen W
gesetzt werden kann.

Die Steuergesährdung ist im Falle »i-
vollständiger oder unrichtiger Fassten M
Ablage der schriftlichen oder münMn
Erklärung an die Ausnahmebehörde , bei
gänzlicher Unterlassung der Anzeige M
mit dem Ablauf des Steuerjahrs vollM
(Art . II Abs . 3 des Gesetzes vom IS.
September 1852 ) .

Stuttgart , den 27 . März 1880.
Valors.

Die Ortssteuerkommissionen haben l»
vorstehende Aufforderung ungesäumt indii
ortsüblichen Weise bekannt machen zu Ich«

Die bereits hinausgegebenen Äusnah«
Protokolle sind nach vollzogenem Aufm !»
geschäst mit den Fassionen und dem Kost»
zettel zuverlässig auf den vorgeschriebe
Termin , 31 . Mai d. I . . an die u»
zeichnete Stelle einzusenden.

Neuenbürg  den 31 . März IM
K . Kameralamt.

H a u g.

Forstamt A l t e n st a i g.
Am Samstag  den 10 . d. Mts .,

Vormittags 11 Uhr
wird auf der Forstamlskanzlci der Erüs
der Revure Altenstaig und Pfalzgrosi»
weiter an

Mtk»grrlmil)k
versteigert.

_ K. Forstavi !̂ ,

Revier Hofstett.

Milgcn- L Lrrimlioh-Ucck>l
Am Samstag  den 10 . April,

Vormittags 10 Uhr im Lamm in Wr

bach ans Frobiiwald , Mergelsberg , ^
derer Sommersberg , Fauisberg und M
hardtebene:
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und Audi
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Z Rm. eichene Scheiter, 9 d'o. Prügel
und Anbruchholz, 6 Rm. buchene Prü¬
gel, 6 dlo. Neisprügel, 231 N>». Nabel-
holzicheiler, 248 dlo. Prügel und An-
brnchholz, 119 dlo. Reisprügel und 100
Stück Floßwirden.

" Revier L i e b e u z e l t.
Reis-Verkauf.

Am Millwoch  den 7. April,
Morgens 9 Uhr aus dem Slaalswald
Oberes Gefall:

28 Flächenloose gemischtes Buchen- und
Radelreis, geschätzt zu 3500 Wellen.

Zusammenkunft aus dem Bieselsberger
Weg bei der großen Wendplatte.

K. Revieramt.
Revier L a n g e n b r a n d.

Hoh-Wuhr-Lkmin.
In den Slaatswatvungen hiesigen Re

viers lagern zur Zeit noch ziemliche Quan¬
titäten von serndigem Lang- u Brennholz,
wodurch das Anrücken unv der Transport
des heurigen Holzansalls, die Steinauffuhr
u. s. w. mehrfach behindert ist.

Es werden deshalb die Eigenthümer von
solch älterem Holz aufgefordert, dasselbe,
gleichviel ob anaerückt oder nicht, spätestens
bis zum I . Mai h » I . bei Straf¬
vermeidung aus dem Wald zu schaffen.

Langenbrand, 30. Marz 1880.
K. Reoieramt.

Köhler.

Aus den Domänenwald-Abtheilungen
öchwarzmiß und Spältermiß werden

Samstag den 10. April,
von Morgens 10 Uhr ab

im Gasthaus zu Kaltenbronn mit Zahlungs-
sristbewilligung folgende Hölzer öffentlich
sarsteigert werden:

88 Nadelstämme HI. Cl.mit 109,71 Fm.,
373 „ IV. „ „ 238,67 „
487 NadclitämmeV. Cl. mit 137,87 Fm.,

3 Sägklötze II. Cl. mit 2,20 Fm.
Gernsbach  den 27. März 1880.

Gr. Lezirkssorstei Kaltenbronn.
A A.

G r e i n e r.

„ KekaunImMg
des Königl ObcrrckrutirungSraths, betr.

das Militärcrsatzgrschäft.
Der Oberrekrulirungsralh sieht sich ver-

anlaßt, bezüalich etwaiger Gesuche von
Rekruten um Einstellung zu einem bestimm¬
ten Truppentheile und in Betreff des frei¬
willigen Eintritts zum drei- oder vierjäh¬
rigen aktiven Dienst Folgendes bekannt zu
machen:

1) Die Entscheidung der Oberersatz-
komnüsston über oie Vercheitung der aus¬
gehobenen Mannschaften aus die verschie¬
denen Waffengattungen und Truppentheile
ist endgillig und können Gesuche um Ab¬
änderung dieser Bertheilung nicht berück¬
sichtigt werden(Eisatzordnungß 34 Ziffer2
Absatz2).

2) Wer schon vor Beginn des mili
tärpstichljgxn Alters freiwillig zu drei- oder
vierjährigem aktivem Dienst in das stehende
Heer cintiitt, kann sich die Waffengattung
und den Truppe,itheil, bei welchem er dienen
will, wählen.

Der Betreffende bat die Erlaubniß zur
Meldung bei einem Truppentheil bei dem
Civilvorsitzenden der Ersatzkommissionseines
Aufenthaltsorts»achzusuchen und zu diesem
Zweck die Einwilligung seines Balers oder
Vormundes, sowie die obrigkeitliche Be¬
scheinigung, daß er durch Civilverhältwsse
nicht gebunden seie und sich unladelhaft
geführt habe, beiznbringen(Ersatzordnung
Z 83 Ziffer I und 2).

3) Militärpflichtige der jüngsten Alters¬
klasse, welche bis zum 31. März ihres ersten
Militärpflichtjahres keinen Meideschein nach,
gesucht oder erhalten haben, dürfen sich
noch im Musterungstermin zum freiwilligen
Diensteintrilt melden(ErsatzordnungZ83,4.)

4) Derjenige, welcher sich ireinullig z»
einer vierjährigen Dienstzeit bei der Kaval.
lerie — sei es auch erst an dem zu Ziffer
3 am Schluß genannten Termin — ver¬
pflichtet, hat, sofern er di-ser Verpflichtung
uachkommt, außer der 8ub 2 erwähnten
Vergünstigung auch noch den Vortheil, daß
er in der Landwehr nur drei anstatt wie
die übrige» Mannschaften fünf Jahre dienst¬
pflichtig ist. mithin seine Gesammldienstpflichl
nur 10 Jahre gegen die gesetzlichen 12
Jahre dauert.

Außerdem ist den Freiwilligen dieser
Kategorie bei den Kavallerielruppentheilen
des XIII. (Königlich Wnrltembergischen)
Armeekorps von dem Königlichen General¬
kommando der weitere Vortheil eingeräumt,
daß sie während der Dauer ihrer Reserve-
vflicht zu keiner Reseroeübung einberusen
werden.

Stuttgart, den 24. März 1880.
v. Trieb ig,  Generalmajor.

Primtimchrichltrl.
Seine ausgezeichneten, überall gerühmtenFA» » ^ ^

liefert frachtfrei zu Fabrikpreisen mit Probe
zeit gegen beliebige Ratenzahlung, oder
gegen Baar mit hohem Rabatt
ist. VVeiüenslLuker, kabrik, LerliuAVV

Neuenbürg.

Irucht -Hrannlwein
in bep-r Qualität

40, 50, 60  uuck 70  pr . Iller
empfiehlt Carl Büxcnstein.

L i e b e n z e l l.
Ich übernehme dieses Jahr für die

rühmlich bekannte

Tuch u. Garn und wird bei billigem Preis
beste Bedienuna zugesichert.

KaufmannW'r . Ii 6 L
beim Ochien.

Qslsl " " den gegen gesetz-r- W liche Sicherheit aus¬
geliehen. Zu erfragen bei der Expedition.
MMWLpeten, neueste Muster, märchenhaft
MUH billig! Musterkarlen versenden wirU umsonst und franko—aber nicht an

U Tapezierer, sondern nur an Privat-
MM leute, da es uns absolut unmög¬

lich, auf diese grenzenlos billigen Preise
noch Rabatt zu geben, Tapezierer aber
mitunter langen Credit und hohe Prozente
genießen.Lomisr Loim.

Geld anszuleihesr.
2000 Mark sind zu>erfragen bei der
Redaktion.

Nächsten Donnerstag  bringen wir
einen Transport

Vieh
nach Birkenfeld.

Kebrüäer krckii.
W i l d b a d.

Ein geordneter kräftiger junger Mensch,
der die Dtetzgerei erlernen will, fin¬
det unter sehr annehmbaren Bedingungen
einen Platz bei

Metzger Walz.
Neuenbürg.

Wititär -Mrein.
Morgen Sonntag  Nachmittag 5 Uhr

bei Karcher.
Der Vorstand.

Neuenbürg.
Mehrere Zimmer

mit oder ohne Möbel werden vermiethet
von Doktor Lutz Witlwe.

Den Herren Rauchern Neuenbürgs  und Umgegend mache ich
hierdurch die Mittheilung, daß ich heute bei ALvvL!

-ine V lktl  ll flll meiner

Kigarren , Haöake , Gigarretten etc.
errichtet habe und werden dieselben zu meinen Originalpreisen verkauft.

Meine Verbindungen mit den ersten Fabriken Süd- u. Norddeutsch¬
lands setzen mich in den Stand, nur das Vorzüglichste zu bieten und so
jeden Anforderungen der Herren Raucher zu entsprechen.

Pforzheim , 24 . März 1880 .
Vis 6i8LrrsvIig.iiä1uii8 suZros st sn ästLÜ von
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wegen Ausgabe meines Geschäftes Tuch u . Buckskin
schwarze Cachcmirc von 60 ^ an die Elle , sowie

von -4L 1. 80 an die Elle,

A » S !8 « > S - )

Beiges re . nebst passenden Bcsatzstasfcn zu herabgesetzten Preisen.

Hhr . Krhardt,

^s6U6udürZ.

Verwandte und Freunde erlauben wir uns zur Feier unserer

auf Heute Scrnrstcrg den 3 . ApuiL in den zur

Sonne hier aufs Freundlichste einzuladen und bitten , dies stall persön¬
licher Einladung entgegennehmen zu wollen.

TrrL , 2 2o11ori , Wagner,
LZoxrr ^ io Scnscnschm. Tochter.

Neuenburg.

verkauft und empfiehlt
B. Giinsche.

N e u e n b ü r g.

Mciu olmcs Logis
ist bis Georgii zu vermieiheu.

August Wüst.
Nächsten Donnerstag  den 8 . April

kommen mir mit

re
in den „ Grünen Hof" nach Gr 'äfcnhauscn.

Aebrüderr Drreifuss.
N e u e n b u r tt-

stessuxltüvlier
in seinen und ordinären Einbänden ein-

pfiehlt zur bevorstehenden Confirmation zu
den billigsten Preisen

K . KnodeH Buchbinder.
Höfen.

Einen mdentlillicn Menschen
nimmt in die Lehre

I . Wülteu , Bäcker.

Kronill.
Deutschland.

In Heidelberg  ist zur Besichtigung
der Bierpressionen aus Zulhun des dortigen
Ortsgesundheilsraths ein besonderer Sach¬
verständiger ausgestellt worden.

Geilenkirchen (Westfalen ) den 30.
März . Die hiesigen Bodensenkungen greifen
in erschreckender Weise immer weiter um
sich. So ist heute Morgen gegen 3 Uhr
wieder ein sog . Tagesbruch erfolgt , und
zwar mitten in der Stadt , gerade unter
dem Lokale des Deutschen Vereins . Eine
kleine Gesellschaft war dort noch beim
Kartenspiel im Logensaale versammelt , als

plötzlich das Zuiimec in bedenkliche Schwan
knngen gerieih und im oberen Stockwerke
die Zimmerdecken unter gewaltigem Krachen
herabftnrzlen . Die späten Z -cher flüchteten
eiligst durch Thür und Fenster und kamen,
einige leichtere Quetschungen abgerechnet,
glücklich ins Freie . Die Straße ist gesperrt
und den Bewohnern der in unmittelbarer
Nähe des Unglncksplatzes liegenden Häuser
seitens der Polizei aufgegeben worden , heute
noch ihre Wohnungen zu räumen.

Pforzheim,  31 . März . Ein un
verantwortlicher Leichtsinn ist es , wenn man
ein Geldtäschchen mit einem SOO-Markschein
in die äußere Tasche eines Mantels steckt
und damit auf den Psorzheimer Wochen-
markt geht . Die Strafe dafür ereilte heute
Vormittag eine Frau von Jspringen , welche
nun jammert , daß die Polizei ihre Taschen
nicht vor deni glücklichen Griffe eines
Taschendiebes beschützen konnte . ( Pf . B .)

Württemberg.
Wie wir vernehmen , sollen die Hebun¬

gen der Mannschaften des Beurlaubten-
standes in diesem Jahre in folgender Weise
stattfinden : Die Reservisten der Infanterie,
sowie die Pioniermannschasten der Reserve
und Landwehr üben vom 18 . bis 29 . Mai,
die Landwehrleute der Infanterie vom
31 . Mai dis 12 . Juni . Die Mannschaften
der Feld - und Fußartillerie weroen voraus
sichtlich von Rütte Mai ab auf 12 bis 14
Tage zur Hebung einberufen und nach
den Herbstübunge » werden noch beim Tram
2 Uebungskompagnien gebildet werden.
Außerdem wird eine Anzahl Lazarethge
Hilfen vom 24 . Mai bis 12 . Juni zu
Hebungen in die Garnisonlazarethe Stutt¬
gart , Ulm und Ludmigsburg einbernfen
werden . In der Zeit vom 2 . bis 10 . April
werden bei den Jnfanterielruppen der
Garnisonen Stuttgart und Ludwigsburg
die Kompagnievorst -. llungen stattfinden.

Stuttgart,  30 . März . Gestern
Mittag begab sich eine von den beiden
Ministerien des Aenßcrn , für die Verkehrs

anstalten und des Innern ernannte tech¬
nische Kommission . bcsteh -nd aus dem Ober-
banralh v . Schlierhalz , Bauraih Leibbrand
und OberbetriebSinipekior Beck nach Felda
in Thüringen , um von der dortigen Straßen-
dampfbahn Einsicht zu nehmen , da bekannt¬
lich eine ähnliche Bahn in Württemberg
zwischen Buchau und Schussenried projek-
tirt ist.

Stuttgart,  1 . April . Herr Sitz,
ler an der Markthalle erhielt heute Morgen
von Bologna eine Seuoung von 80 ' Stück
Schnepfen , Preis per Stück 3 -zL Des,
gleichen erhielt er aus Hamburg undKönigs.
berg sehr viele Ancrhübner ( 5 -,-L), Schnee¬
hühner (2 -4L>, milde Enten ( l -4L 30 L ).
Junge Tauben , deren Entwicklung bisher
durch die Kälte verhindert war , kommen
jetzt zahlreich zu Markt und stellt sich der
Preis auf 1 -,/L 20 pro Paar . ( W . L.Z j

Ulm,  29 . März . Vor einigen Tagen
kam in hiesiger Stadt laut „ U . S ." eins
seilene Krankheitserscheinnng vor . Etwa
vor drei Jahren verschluckte eine Nätlmin
eine mit einem kleinen Stück schwarzer
Seide versehene Nähnadel ; dieselbe machte
ihr zwar zeitweise Sorgen aller Art , jedoch
keine körperlichen Beschwerden . In letzter
Zeit wurde das Mädchen von einem Rath¬
laus am rechten Unlerfnß befallen , welches
nach einigen Tagen in Eiterung überging;
schließlich kam ans der Wunde die Nadel
mit der Seide zum Vorschein und konnte
durch den Arzt entfernt werden . Man
denke sich den sonderbaren Wauderungs-
pro -eß von der Mundhöhle des Mädchens
bis an den Untersuß in einem Zeitraum
von über drei Jahren.

Der Gulspächier Läpple von Neuhof,
Oberamts Heibenheim , wurde Dienstag
Nachmittag 5 Uhr in der Nähe von Hei¬
denheim seiner Brieftasche mit 4100
Inhalt von einem Unbekannten beraubt,
indem der Räuber den Beraubten zum
um ein Bleistift anging und ihm — wäh
rend seinein Ersuchen nachgekommen wurde
— eine Hand voll Staub in die Auge»
warf . Läpple wackle Anzeige von dem
Vorfall in Heidenbvm und scheint hievon
auch ein dort anwesendes Zugspersvna!
aus Aalen Kennuiiß erhalten zu haben,
denn da später ein in aufgeregtem Zustande
befindlicher Mann in Oberkochen in einen
Eisenbahnwagen zweiter Klasse , als der
Zug schon im Gange war , hcreinsprang,
ließ man denselben nicht mehr aus dm
Auge , und ging mit dem Manne zusammen
ins Wirtbshaus , von wo ans ein Konduk¬
teur die Polizei hcrbeiholte ; als der Mann
des Gesetzes ins Wirthslokal eintrat , flüch¬
tete sich der Misselhättr in die Küche und
von da ins Kamin , wo er jedoch sofort
heruntergeholt und in Verwahrung gebracht
wurde.

Neuenbürg,  31 . März . Am Oster¬
sonntag Abend ist in der Nahe von Herren-
alb , im sogen . Bernbacher Wald , eine nicht
unbedeutende Fläche abgebrannt . Bonden
Höhen bei Gräsendanien aus wurden starke
Rauchwolken in jener Richtung walM-
nommen , ohne daß man sich darüber sofort
klar aewordcn wäre . _ .

Goldkurs der Staatskasscnllerwaltung
vom 1. April 1880.
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